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A. Einführung

Konrad Zweigert hat in seiner ersten Untersuchung zum Statut der Vertrags-
übernahme 1958 den „Fortschritt in der Jurisprudenz – wie in der Kunst – mit der
Vertiefung der Einsicht durch Vereinfachung der Konturen“1 gleichgesetzt und als
leuchtendes Beispiel hierfür das italienische Recht herausgestellt, welches schon
damals in Art. 1400–1410 Codice civile die Vertragsübernahme als einheitliches,
vertragliches Übertragungsgeschäft regelte. Der französische Code Civil hat im Jahr
2016 diesen Schritt ebenfalls getan und in Art. 1216 ff. die Konturen der cession de
contrat, der Vertragsabtretung, gezeichnet. Für die deutsche Rechtswissenschaft ist
dies die Gelegenheit die eigene Situation anlässlich dieser Einsichtsvertiefung und
des Fortschritts des Nachbarn zu untersuchen. Hat sich die Lage seit dem Bericht
Zweigerts maßgeblich, vielleicht gar zum Besseren, gewandelt?

Zum Zeitpunkt dieser ersten Untersuchung gab es in der deutschen Rechtswis-
senschaft zaghafte Schritte hin zu einem einheitlichen Verständnis der Vertrags-
übernahme, die in den Folgejahren zur herrschenden Meinung in Rechtsprechung
und Literatur werden sollte. Eine Konturierung dieses Fortschrittes sucht man aber
im Bürgerlichen Gesetzbuch bis zur heutigen Zeit vergebens, sodass letztlich die
richterrechtliche Rechtsfortbildung durch den BGH das Verständnis der Vertrags-
übernahme prägte. Die vergleichenden Länderberichte des Instituts der Vertrags-
übernahme zwischen Frankreich (B.) und Deutschland (C.) sollen untersuchen, ob
der Stand des Instituts im deutschen Recht einen ähnlichen Fortschritt, eine ver-
gleichbare Konturierung der Vertragsübernahme bewirkt hat wie es die Kodifizie-
rung in Frankreich getan hat oder die richterrechtliche Fortbildung dem im Wege
stand. Die Antwort auf diese und andere im Verlauf der rechtsvergleichenden Be-
trachtung der beiden Rechtsordnungen auftretenden Fragen liefert der rechtsver-
gleichende Teil der Arbeit (D.).

Eine andere Rechtsordnung hat ebenfalls für schärfere Konturen in vielen Fragen,
insbesondere auch auf dem Gebiet des Kollisionsrechts gesorgt, nämlich die euro-
päische, genauer das europäische Kollisionsrecht. Die Vertragsübernahme hat hier
keine eigenständige Behandlung erfahren, sodass zweifelhaft ist, ob das von Zwei-
gert 1958 erarbeitete Ergebnis der Anknüpfung an den zu übernehmenden Vertrag
weiterhin auf europäischer Ebene Bestand haben kann oder ob die Vertragsüber-
nahme im Kollisionsrecht weiter dem nationalen IPR unterliegt. Eng damit ver-
bunden ist die Frage nach der Vergleichbarkeit der Institute des deutschen und des
französischen Rechts. Sind Vertragsabtretung und Vertragsübernahme eine we-

1 Konrad Zweigert, Das Statut der Vertragsübernahme, RabelsZ 1958, 643 ff. (644).



sensgleiche, rechtliche Antwort auf dasselbe tatsächliche Bedürfnis oder müssen sie
anderen Kategorien zugeteilt werden? Das Einheitsprinzip in Frankreich und das
gegenläufige Trennungsprinzip in Deutschland könnten hier deswegen problema-
tisch werden, weil die Vertragsübernahme in Deutschland als Verfügungsgeschäft
qualifiziert wird. Wie sich diese Getrenntheit und Abstraktheit des Geschäftes im
deutschen Recht auf das Kollisionsrecht und eine mögliche Anwendung der Rom I-
VO auf die Vertragsübernahme auswirken, ist Thema des kollisionsrechtlichen Teils
(E.).

Kollisionsrechtlich steht die Vertragsübernahme nicht nur hinsichtlich der Frage
der Anwendbarkeit des europäischen Kollisionsrechts auf tönernen Füßen; sie hat
sich darüber hinaus auch noch in gefährliche Gesellschaft begeben.

Die Drittwirkung der Forderungsabtretung ist eines der kontroversesten Themen
im internationalen Privatrecht. An einer einvernehmlichen Lösung scheiterten die
Mitgliedstaaten bereits bei der Rom I-VO, was einen Aufschub der Frage zur Folge
hatte, der in Art. 27 Abs. 2 Rom I-VO festgehalten wurde. Das Ende dieses lang-
wierigen Streits schien im Jahr 2018 mit dem Vorschlag der Europäischen Kom-
mission für eine Verordnung über das auf die Drittwirkung von Forderungsüber-
tragungen anzuwendende Recht2 schon fast gekommen zu sein, zögert sich aber
aufgrund der altbekannten Schwierigkeiten, unterschiedlicher Vorstellungen der
Mitgliedstaaten, dringlicherer außenpolitischer Schwierigkeiten sowie mehrerer
Wechsel der Ratspräsidentschaft bis zum heutigen Tag weiter hinaus.

Aus nicht ersichtlichen Gründen, die ebenfalls im kollisionsrechtlichen Teil (E.)
zumindest dem Versuch einer Erklärung zugeführt werden, fand sich die Vertrags-
übernahme plötzlich in diesem Verordnungsvorschlag wieder. Ob sie dort am
richtigen Ort angekommen ist, oder sie besser in der Rom I-VO aufgehoben ist, ist
ebenfalls Teil der Untersuchung. Im letzten Abschnitt werden die relevanten Er-
gebnisse der Arbeit zusammengefasst präsentiert (F.).

I. Zielsetzung

1. Eingrenzung der Fragestellung

Die vorliegende Arbeit behandelt ausschließlich die rechtsgeschäftliche Ver-
tragsübernahme, weshalb eine Untersuchung der in beiden Rechtsordnungen viel-
fältig vorhandenen, gesetzlichen Vertragsübernahmen nicht vorgenommenwird. Die
gesetzlichen Fälle finden, insbesondere im französischen Länderbericht, Eingang,
wenn es um die Entwicklung des Institutes in der dortigen Rechtsordnung geht und
punktuell dort, wo sich Autoren ihrer bedienen, um Folgen für die rechtsgeschäft-
liche Vertragsübernahme herzuleiten.

2 COM(2018) 96.
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2. Untersuchungsgegenstand des rechtsvergleichenden Teils

Im rechtsvergleichenden Teil der Arbeit (B.–D.) sollen primär anhand eines
funktionellen Vergleiches Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Institute her-
ausgearbeitet werden. Die Entstehungsgeschichte war in beiden Ländern von ähn-
lichen Diskussionen und Problemstellungen geprägt. Rechtswissenschaft und
Rechtsprechung beschritten aber, aufgrund von unterschiedlichen Ausgangslagen,
einer anderen Rechtskultur und eines anderen Selbstverständnisses, unterschiedliche
Wege. Mit der Reform des französischen Schuldrechts im Jahr 2016 kreuzen sich
dieseWegewieder. Das ermöglicht eine Bestandsaufnahme hinsichtlich der Vor- und
Nachteile der französischen Kodifikation auf der einen Seite und der deutschen,
richterrechtlichen Rechtsfortbildung auf der anderen Seite. Die Untersuchung soll
zeigen, wie dieselben praktischen Probleme eines dreiseitigen Geschäfts, wie z.B.
der Gläubigerschutz oder das Schicksal bestehender Sicherheiten, jeweils gelöst
wurden.

Darüber hinaus sollen anhand dieser Rechtsvergleichung Handlungsempfeh-
lungen an beide Rechtsordnungen formuliert werden. Welche Lehren kann das
französische Recht aus den ausdifferenzierten und umfangreichen Meinungsstrei-
tigkeiten im deutschen Recht ziehen? Welche Probleme haben sich erst durch die
Kodifizierung in der französischen Rechtsordnung ergeben? Und umgekehrt: Wel-
che Erkenntnis kann das deutsche Recht für eine eigene Kodifizierung des Instituts
aus der französischen Gesetzesreform gewinnen?

3. Untersuchungsgegenstand des kollisionsrechtlichen Teils

Die im rechtsvergleichenden Teil gewonnenen Erkenntnisse fließen sodann in die
kollisionsrechtliche Untersuchung (E.) bei der Entwicklung der Anknüpfung im
internationalen Privatrecht und der Untersuchung des Verordnungsvorschlages mit
ein. Dabei ist insbesondere maßgeblich, ob die kollisionsrechtliche Interessenlage
vergleichbar ist und deswegen dieselbe Anknüpfung für beide gelten kann oder ob
die rechtsvergleichende Betrachtung andere Ergebnisse zu Tage gefördert hat.

Dabei ist, mangels einer expliziten Regelung in der Rom I-VO, zentral die Frage
der Anwendbarkeit derselben auf die Vertragsübernahme zu untersuchen. Basierend
auf dem so ermittelten Ergebnis wird der Vorschlag für eine Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über das auf die Drittwirkung von Forde-
rungsübertragungen anzuwendende Recht näher betrachtet, der die Vertragsüber-
nahme punktuell in denAnwendungsbereichmiteinbezieht, sofern sie in Konkurrenz
zu einer Forderungsabtretung tritt. Dieser Teil der Dissertation soll erörtern, ob diese
Regelung eine gelungene Ergänzung der zuvor ermittelten Anknüpfung darstellt,
welche spezifischen Fälle der Vorschlag umfasst und welche ausgeblendet werden.
Letztlich soll für das laufende Gesetzgebungsverfahren eine Handlungsempfehlung
hinsichtlich der Einbeziehung der Vertragsübernahme in den Vorschlag abgegeben
werden.

I. Zielsetzung 19

http://www.duncker-humblot.de



